
Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Deo Antoine Homawoo 

Beklagte: GMF Assurances SA 

Vorlagefragen 

1. Sind die Art. 31 und 32 der Verordnung (EG) 
Nr. 864/2007 ( 1 ) des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II) in Verbin­
dung mit Art. 297 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union dahin auszulegen, dass ein nationales 
Gericht diese Verordnung, insbesondere ihren Art. 15 
Buchst. c, in einem Fall anzuwenden hat, in dem das scha­
densbegründende Ereignis am 29. August 2007 eingetreten 
ist? 

2. Wird die Antwort auf Frage 1 durch einen der folgenden 
Umstände berührt: 

i) den Umstand, dass das Verfahren, mit dem Schadens­
ersatz eingeklagt wird, am 8. Januar 2009 eingeleitet 
worden ist; 

ii) den Umstand, dass das nationale Gericht bis zum 11. 
Januar 2009 nicht bestimmt hat, welches Recht anwend­
bar ist? 

( 1 ) ABl. L 199, S. 40. 

Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d’État 
(Frankreich), eingereicht am 19. August 2010 — Société 
Veleclair/Ministre du budget, des comptes publics et de la 

réforme de l’État 

(Rechtssache C-414/10) 

(2010/C 301/13) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Conseil d’État 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Société Veleclair 

Beklagter: Ministre du budget, des comptes publics et de la 
réforme de l’État 

Vorlagefrage 

Erlaubt Art. 17 Abs. 2 Buchst. b der Sechsten Richtlinie ( 1 ) 
einem Mitgliedstaat, das Recht auf Abzug der Einfuhrmehrwert­

steuer, insbesondere angesichts des Betrugsrisikos, von der tat­
sächlichen Zahlung dieser Steuer durch den Steuerschuldner 
abhängig zu machen, wenn der Steuerschuldner der Einfuhr­
mehrwertsteuer und der zu ihrem Abzug Berechtigte, wie in 
Frankreich, ein und dieselbe Person sind? 

( 1 ) Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesarbeitsgerichts 
(Deutschland) eingereicht am 20. August 2010 — Galina 

Meister gegen Speech Design Carrier Systems GmbH 

(Rechtssache C-415/10) 

(2010/C 301/14) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesarbeitsgericht 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Galina Meister 

Beklagte: Speech Design Carrier Systems GmbH 

Vorlagefragen 

1. Sind Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie 2006/54/EG des Euro­
päischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen (Neufassung) ( 1 ) und Art. 8 Abs. 1 der 
Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur 
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unter­
schied der Rasse oder der ethnischen Herkunft ( 2 ) und Art. 
10 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. 
November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 
für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti­
gung und Beruf ( 3 ) dahingehend auszulegen, dass einem Ar­
beitnehmer, der darlegt, dass er die Voraussetzungen für 
eine von einem Arbeitgeber ausgeschriebene Stelle erfüllt, 
im Falle seiner Nichtberücksichtigung ein Anspruch gegen 
den Arbeitgeber auf Auskunft eingeräumt werden muss, ob 
dieser einen anderen Bewerber eingestellt hat und wenn ja, 
aufgrund welcher Kriterien diese Einstellung erfolgt ist? 

2. Falls die erste Frage bejaht wird:
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Ist der Umstand, dass der Arbeitgeber die geforderte Aus­
kunft nicht erteilt, eine Tatsache, welche das Vorliegen der 
vom Arbeitnehmer behaupteten Diskriminierung vermuten 
lässt? 

( 1 ) ABl. L 204, S. 23 
( 2 ) ABl. L 180, S. 22 
( 3 ) ABl. L 303, S. 16 

Vorabentscheidungsersuchen des Najvyšší súd Slovenskej 
republiky (Republik Slowenien), eingereicht am 23. 
August 2010 — Jozef Križan u. a./Slovenská inšpekcia 

životného prostredia 

(Rechtssache C-416/10) 

(2010/C 301/15) 

Verfahrenssprache: Slowakisch 

Vorlegendes Gericht 

Najvyšší súd Slovenskej republiky 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, 
Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter 
Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena 
Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tomáš Pitoňák, Petra Pitoňá­
ková, Mária Križanová, Vladimír Mizerák, Ľubomír Pevný, Da­
rina Brunovská, Mária Fišerová, Lenka Fišerová, Peter Zvolenský, 
Katarína Zvolenská, Kamila Mizeráková, Anna Konfráterová, Mi­
lan Konfráter, Michaela Konfráterová, Tomáš Pavlovič, Jozef 
Krivošík, Ema Krivošíková, Eva Pavlovičová, Jaroslav Pavlovič, 
Pavol Šipoš, Martina Šipošová, Jozefína Šipošová, Zuzana Šipo­ 
šová, Ivan Čaputa, Zuzana Čaputová, Štefan Strapák, Katarína 
Strapáková, František Slezák, Agnesa Slezáková, Vincent Zimka, 
Elena Zimková, Marián Šipoš, Stadt Pezinok 

Beklagter: Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Vorlagefragen 

1. Verpflichtet das Gemeinschaftsrecht (konkret Art. 267 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) den 
obersten Gerichtshof eines Mitgliedstaats oder ermöglicht es 
ihm, von Amts wegen auch dann ein Vorabentscheidungs­
ersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union zu 
richten, wenn sich das gerichtliche Verfahren in folgendem 
Stadium befindet: Der Verfassungsgerichtshof hat ein ins­
besondere auf die Anwendung des Gemeinschaftsrechts 

über den Umweltschutz gestütztes Urteil des obersten Ge­
richtshofs aufgehoben und ihm aufgegeben, die Rechtsaus­
führungen des Verfassungsgerichtshofs zur Verletzung der 
prozessualen und materiellen Verfassungsrechte eines am 
gerichtlichen Verfahren Beteiligten zu beachten, ohne die 
gemeinschaftsrechtliche Dimension des Falles zu berücksich­
tigen – mit anderen Worten, wenn der Verfassungsgerichts­
hof als letztinstanzliches Gericht in diesem Verfahren nicht 
zu dem Ergebnis gelangt ist, dass dem Gerichtshof der Eu­
ropäischen Union Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen 
seien, und die Anwendung des Rechts auf eine angemessene 
Umwelt und ihren Schutz im vorliegenden Fall einstweilen 
ausgeschlossen hat? 

2. Kann das u. a. in den Erwägungsgründen 8, 9 und 23 sowie 
in den Art. 1 und 15 der Richtlinie 96/61/EG ( 1 ) des Rates 
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Um­
weltverschmutzung umschriebene wesentliche Ziel der inte­
grierten Prävention, d. h. die Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung unter Einbeziehung auch der Öf­
fentlichkeit mit dem Ziel, ein insgesamt hohes Umwelt­
schutzniveau zu erreichen, insbesondere im gemeinschaftli­
chen Rahmen des Umweltschutzes in der Weise erreicht 
werden, dass die betroffene Öffentlichkeit zum Zeitpunkt 
der Einleitung des Verfahrens über die integrierte Vermei­
dung keinen garantierten Zugang zu allen einschlägigen Un­
terlagen (Art. 6 in Verbindung mit Art. 15 der Richtlinie 
96/61/EG), insbesondere zu der Entscheidung über den 
Standort einer Mülldeponie, hat und später im erstinstanz­
lichen Verfahren das fehlende Dokument vom Antragsteller 
unter der Bedingung eingereicht wird, dass es den anderen 
Verfahrensbeteiligten nicht zugänglich gemacht wird, weil es 
ein handelsbezogenes Geheimnis sei? Kann zutreffend ange­
nommen werden, dass die Entscheidung über den Standort 
der Anlage (insbesondere ihre Begründung) die Darstellung 
des Vorbringens, der Voraussetzungen oder anderer Punkte 
beeinflusst? 

3. Sind die Ziele der Richtlinie 85/337/EWG ( 2 )des Rates über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffent­
lichen und privaten Projekten insbesondere aus der Sicht 
des Gemeinschaftsrechts über die Umwelt — konkret der 
in Art. 2 genannten Bedingungen, dass vor Erteilung einer 
Genehmigung bestimmte Projekte einer Prüfung hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen auf die Umwelt unterzogen werden — 
erfüllt, wenn eine ursprüngliche Stellungnahme des Umwelt­
ministeriums aus dem Jahr 1999, mit der in der Vergangen­
heit die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) abgeschlossen 
wurde, nach einigen Jahren durch eine einfache Entschei­
dung verlängert wird, ohne dass erneut eine UVP stattfindet; 
mit anderen Worten, lässt sich annehmen, dass eine einmal 
getroffene Entscheidung nach der Richtlinie 85/337/EWG 
unbeschränkte Gültigkeit hat? 

4. Erstreckt sich das allgemein aus der Richtlinie 96/61/EG 
(insbesondere aus ihren Erwägungsgründen und den Art. 1 
und 15a) ergebende Erfordernis, dass die Mitgliedstaaten die 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 
auch dadurch sicherstellen, dass der Öffentlichkeit ein faires, 
gerechtes und zügiges Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren 
gemäß Art. 10a der Richtlinie 85/337/EWG und den Art.
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